Studienseminar 2016/2018						             StD Gerald Mackenrodt
September-Seminar							             K-Seminar
Riemenschneider-Gymnasium
97070 Würzburg

Niederschrift
über die 8. Fachsitzung
in Katholischer Religionslehre
am 23.11.2016


Beginn:			09.45 Uhr
Ende: 			11.15 Uhr
Ort:			Seminarraum

Anwesende:		Seminarleiter (SL) StD Gerald Mackenrodt
			StRef Sören Banner
			StRef Sebastian Fleschutz			
			StRef Till Kreisel
			StRefin Monika Mika
			StRef Markus Schäfer 
StRefin Magdalena Schütz
			StRef Jan Schwab
			StRefin Sabrina Weigand

Nicht anwesend:	StRefin Bianca Krämer (entschuldigt)

Protokoll:		StRef  Jan Schwab

Tagesordnung:				

1. Organisatorisches

2. Leistungserhebung im Religionsunterricht

3. Leistungsmessung im Religionsunterricht
	


1. Organisatorisches

Nach einer kurzen Begrüßung und der Feststellung der Anwesenheit teilt der SL Materialien zur Leistungserhebung und Leistungsmessung im Religionsunterricht aus sowie einige Exemplare vergangener Schulaufgaben und Stegreifaufgaben. Anschließend werden die Termine für zusätzliche Seminarsitzungen auf den 24.11.2016 und den 01.12.2016 festgelegt und die Teilnahme der betroffenen ST für den Elternsprechtag der 5. Und 6. Klassen am 28.11.2016 besprochen. 


2. Leistungserhebung im Religionsunterricht

Anhand der ausgeteilten Materialien werden kurz die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität und Transparenz besprochen. Mit Hilfe der beigefügten Beispiele für Schulaufgaben und Stegreifaufgaben legt der SL fest, dass die Punkteverteilung einer Stegreifaufgabe im Idealfall 20BE beinhaltet und die BE auch bei den jeweiligen Aufgaben mit angegeben werden sollen. Zudem legt der SL nahe, den Erwartungshorizont unverzüglich zu erstellen und betont den angemessenen und erforderlichen Einsatz von Operatoren. Direkt an den Beispielaufgaben der letzten Jahre bespricht das Seminar die zugrundeliegende Punkteverteilung und die beinhalteten Operatoren, die je nach Anforderungsprofil unterschiedlich zu verwenden sind. Der SL verweist an dieser Stelle auf die Wichtigkeit dem Einsammeln der Bögen besondere Beachtung zu schenken, um Unterschleif zu vermeiden und den Schülerinnen und Schülern keine ungerechte Behandlung zukommen zu lassen, wie z.B. über ein ungleichmäßiges Einsammeln der Arbeiten. Weiterhin werden im Seminar Fragen zur allgemeinen Benotung, dem Ablauf einer Arbeit und der Umgang mit Lese-Rechtschreibstörungen diskutiert. Der SL weist darauf hin, dass nach der Korrektur die Arbeiten mit einem Mantelbogen versehen werden müssen, darin alphabetisch geordnet sein müssen und ein Angabenblatt beigefügt werden muss.


3. Leistungsmessung im Religionsunterricht

Da der Religionsunterricht ein ordentliches Fach im Kanon ist, gilt auch hier das Leistungen verlangt werden und auch bewertet werden müssen. Einstellungen, Gesinnungen und Glaubensfragen dürfen jedoch nicht benotet werden. Generell gilt im Religionsunterricht das Prinzip „Förderung vor Forderung“, jedoch auch „Fördern durch Fordern“. Die Vorgaben der GSO (§§52-61) und BayEUG (Art. 52) legen die Leistungsnachweise fest. Zu unterscheiden sind mündliche Leistungsnachweise (Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge, Kurz-Referate) und schriftliche Leistungsnachweise (Kurzarbeiten/Tests, Stegreifaufgaben, Schulaufgaben (großer Leistungsnachweis)) sowie die Bewertung von Projekten und des Grundwissens. In den Jahrgangsstufen 5-10 sind im Fach Religion nur kleine Leistungsnachweise zu erheben, große Leistungsnachweise werden erst in der Oberstufe eingefordert. Der SL weist darauf hin, dass die Überprüfung des Grundwissens sich meist als schwierig gestaltet, da aufgrund der heterogenen Klassenführung und Klassenzusammensetzung meist kein einheitlicher Stand hergestellt werden kann. Hilfreich sei es jedoch immer am Ende der Stunde mit den Schülerinnen und Schülern ein Fazit zur Stunde, bzw. Unterrichtseinheit zu bilden.
















Würzburg, den 28.09.2016
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